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RECHTSGRUNDLAGEN 
 

Rechtsgrundlagen dieses Bebauungsplans sind: 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6) geändert worden ist. 

Landesbauordnung (LBO) 

in der Fassung vom 05.03.2010 (GBl. BW 2010, 357, 358, ber. S. 416), die zuletzt durch Verord-

nung vom 21. Dezember 2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) geändert worden ist. 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), die durch Arti-

kel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802) geändert worden ist. 

Planzeichenverordnung (PlanZV) 

vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 

14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geändert worden ist. 

 

VERFAHRENSVERMERKE 
 

1. Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB am  

2. Ortsübliche Bekanntmachung gem. § 2 (1) BauGB am  

3. frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der 

Behörden gem. § 3 (1) und § 4 (1) BauGB 

vom  

4. Billigung des Bebauungsplanentwurfs 

und Auslegungsbeschluss 

am  

5. Öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung 

gem. § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB 

 

 5.1 Bekanntmachung am  

 5.2 Auslegungsfrist / Behördenbeteiligung vom  

6. Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB am  

7. Bekanntmachung gem. § 10 (3) BauGB am 

Zur Beurkundung 

Mosbach, den ....................... 

 

------------------------------------ 

        Der Zweckverbandsvorsitzende
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TEXTLICHER TEIL 

Im Geltungsbereich der Teilaufhebung treten alle bisherigen Festsetzungen und baurechtlichen 

Vorschriften, die verbindliche Regelungen der in § 9 Abs. 1 Baugesetzbuch bezeichneten Art ent-

halten, außer Kraft. 

 

In Ergänzung der Planzeichnung und des Planeintrags wird Folgendes festgesetzt: 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. Art der baulichen Nutzung 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1-15 BauNVO) 

1.1 GI – Industriegebiet 

Zulässig sind: 

- Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze, und öffentliche Betriebe, 

- Tankstellen in Form von Betriebstankstellen. 

Ausnahmeweise zulässig sind: 

- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und 

Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenüber in Grund-

fläche und Baumasse untergeordnet sind (die Auflagen zum passiven Schallschutz 

Ziff. 8.1 sind zu beachten), 

- Betriebe, die bei der Produktion Luftschadstoffe (Ammoniak, Flüchtige organische 

Verbindungen ohne Methan - NMVOC, Kohlenstoffmonoxid, Schwefeldioxid, Staub, 

Stickoxide) freisetzen, und Recycling-Betriebe mit Bearbeitungsvorgängen im Freien 

können wegen der exponierten Lage des Gebiets nur ausnahmsweise zugelassen 

werden, wenn eine Immissionsauswirkung auf die benachbarten Ortschaften durch 

gutachterlichen Nachweis ausgeschlossen werden kann. Nicht betroffen von dieser 

Festsetzung sind Heizungsanlagen. 

Nicht zulässig sind: 

- Einzelhandelsbetriebe, 

- Betriebe, von denen erhebliche Gefahren im Sinne des Anhang 1 der 12. Verordnung 

zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung) aus-

gehen können, 

- Betriebe der Abstandsklassen I und II im Anhang 1 des Abstandserlasses des Landes 

Nordrhein-Westfalen (Stand 2007). 

Die ausnahmsweise zulässigen Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke werden nicht Bestandteil des Bebauungsplans. 
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2. Maß der baulichen Nutzung, Höhenlage, Höhe baulicher Anla-

gen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 BauGB; §§ 16-18 BauNVO) 

2.1 GRZ - Grundflächenzahl 

Festsetzung gemäß Planeintrag. 

2.2 Höhenlage der baulichen Anlagen 

Die Höhenlage von Gebäuden wird durch maximale Erdgeschossfußbodenhöhen 

(EFHmax) entsprechend Planeintrag festgesetzt. Abweichungen nach unten sind dabei zu-

lässig. Die Erdgeschossfußbodenhöhe ist an der Oberkante Fertigfußboden (FFB) zu mes-

sen. 

2.3 Maximale Gebäudehöhe 

Festsetzung gemäß Planeintrag. 

Die Gebäudehöhe ergibt sich aus dem lotrechten Abstand zwischen dem höchsten Ge-

bäudepunkt und der ausgeführten Erdgeschossfußbodenhöhe (Oberkante Fertigfußbo-

den). 

Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe ist mit untergeordneten tech-

nischen Einrichtungen und Aufbauten wie Aufzugsvorrichtungen, Dachbelichtungen, Kli-

matisierungs- oder Belüftungsanlagen für eigene Zwecke bis zu einer Höhe von 

max. 1,5 m zulässig. Eine Überschreitung der maximal zulässigen Gebäudehöhe durch 

Schornsteine ist zulässig. Mit technischen Aufbauten und Einrichtungen ist ein Mindest-

abstand von 2,0 m zur Dachkante einzuhalten. 

3. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflä-

che, Stellung der baulichen Anlagen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22-23 BauNVO) 

3.1 Bauweise 

Zulässige Bauweise entsprechend Planeintrag. Dabei bedeutet: 

a60 / 125 / 165 / 270 = abweichende Bauweise im Sinne einer offenen Bauweise mit einer 

maximal zulässigen Gebäudelänge von 60 / 125 / 165 / 270 m 

3.2 Baugrenze 

Die überbaubaren Grundstücksflächen werden durch Baugrenzen gemäß Planeintrag 

festgesetzt. 

Ein Überschreiten der Baugrenze durch Gebäudeteile ist ausnahmsweise zulässig. Vor-

sprünge und Vorbauten zur Gebäudegliederung dürfen dabei die Baugrenze bis zu 2,5 m 

überschreiten. 
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4. Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB; §§ 12 und 14 BauNVO) 

4.1 Stellplätze 

Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der 

festgesetzten Flächen für Stellplätze zulässig. 

5. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-

wicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 1a BauGB und § 15 BNatSchG) 

5.1 Ausgleichsfläche in den privaten Grünflächen (1) 

Retentionsbecken und offene Gräben zur Zu- und Ableitung sind mit Saatgut gesicherter 

Herkunft als Hochstaudenflur anzusäen. Becken und Gräben sind nach Möglichkeit so zu 

gestalten, dass nach Regenfällen über längere Zeit offene Wasserstellen und feuchte Be-

reiche erhalten bleiben. 

Mindestens 20 % der Grünfläche sind gruppen- oder heckenartig mit gebietsheimischen 

Sträuchern zu bepflanzen. Es gelten folgende Pflanzvorgaben:  

Pflanzgröße 2xv, 60-100 cm, Reihenabstand 1,0 m, Pflanzabstand 1,0 m  

Die Hecken und Gebüschgruppen sind abschnittsweise alle 10-15 Jahre auf den Stock zu 

setzen.  

Ergänzend sind mindestens 10 gebietsheimische und hochstämmige Obst- oder Laub-

bäume (Stammumfang mind. 8/10 cm) in der Fläche zu pflanzen. Die Bäume können in 

die Hecken und Gebüschgruppen integriert oder freistehend gepflanzt werden. Sie sind 

zu erhalten, zu pflegen und bei Abgang oder Verlust gleichartig zu ersetzen.  

Alle übrigen Flächen sind mit Saatgut gesicherter Herkunft als Wiese anzusäen. Die Flä-

che ist als Wiese einzusäen und zweimal jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzuräumen. 

Die Artenlisten und Saatgutangaben im Anhang sind zu beachten. Die Einsaat und Be-

pflanzung hat innerhalb eines Jahres nach Inbetriebnahme der Gebäudenutzung der an-

grenzenden GI-Flächen zu erfolgen. 

5.2 Ausgleichsfläche in den privaten Grünflächen (2) 

Der innerhalb des Geltungsbereichs wachsende und mit Erhaltungsgebot belegte Ab-

schnitt der geschützten Feldhecken südöstlich Asbach ist zu erhalten. 

Entlang der angrenzenden Baugrundstücke ist eine 3-4-reihige Feldhecke aus gebiets-

heimischen Sträuchern und Laubbaumheistern anzulegen. Es gelten folgende Pflanzvor-

gaben:  

Pflanzgröße 2xv, 60-100 cm, Reihenabstand 1,0 m, Pflanzabstand 1,5 m 

Die restlichen Flächen werden als Streuobstwiese angelegt. Sie werden hierzu mit Saatgut 

gesicherter Herkunft als Wiese angesät und je 150 m² ein hochstämmiger Obst- oder 
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heimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 8/10 cm gepflanzt. Es sind 

Reihen- und Pflanzabstände von 10-15 m einzuhalten. Die Bäume sind zu pflegen und 

bei Abgang oder Verlust gleichartig zu ersetzen. Die Wiesenfläche ist zweimal jährlich zu 

mähen, das Mahdgut ist abzuräumen.  

Artenlisten und Saatgutangaben im Anhang sind zu beachten. Die Einsaat und Bepflan-

zung hat innerhalb eines Jahres nach Aufnahme der Gebäudenutzung in den angrenzen-

den Baugrundstücken zu erfolgen. 

5.3 Ausgleichsfläche in den privaten Grünflächen (3) 

Die Fläche ist als Streuobstwiese anzulegen und dauerhaft zu erhalten.  

Sie ist mit Saatgut gesicherter Herkunft als Wiese einzusäen und je 150 m² Fläche ist ein 

hochstämmiger Obstbaum (Stammumfang mind. 8/10 cm) zu pflanzen. Die Flächen sind 

zweimal jährlich zu mähen, das Mahdgut ist abzuräumen. Die Bäume sind zu pflegen, zu 

erhalten und bei Abgang oder Verlust gleichartig zu ersetzen.  

Entlang der Baugrundstücke sind 3-4-reihige Heckenstücke aus standortheimischen 

Sträuchern zu pflanzen.  

In der Ausgleichsfläche sind Regenrückhaltemulden und Gräben für die Dachflächenent-

wässerung zulässig. Sie sind in die Grüngestaltung miteinzubeziehen. Die Damm- bzw. 

Böschungsbereiche sind zu bepflanzen. 

5.4 Ausgleichsfläche auf Baugrundstücken <1> 

20 % der Flächen sind mit gebietsheimischen Sträuchern zu bepflanzen. Die Sträucher 

sind als Hecken hangparallel oder parallel zur Baugrenze anzulegen.   

Reihenabstände 1,0 m, Pflanzabstände 1,5 m Pflanzgröße 2xv, 60-100 cm  

Die restliche Fläche ist als mit Saatgut gesicherter Herkunft als Wiese einzusäen und 

zweimal jährlich zu mähen, das Mähgut ist abzuräumen.  

Je 150 m² Wiesenfläche ist ein großkroniger Laub- oder Obstbaum mit einem Stamm-

umfang von mindestens 16-18 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.  

An den im Lageplan zum Bebauungsplan gekennzeichneten Stellen sind großkronige 

Laubbäume, Stammumfang 16-18 cm, zu pflanzen, zu pflegen und bei Abgang zu erset-

zen. Die an den gekennzeichneten Standorten gepflanzten Bäume können den allgemei-

nen Pflanzvorgaben angerechnet werden.  

In den Ausgleichsflächen sind Regenrückhaltemulden und Gräben für die Dachflächen-

entwässerung zulässig. Sie sind in die Grüngestaltung mit einzubeziehen.  

Die Damm- bzw. Böschungsbereiche sind als Wiese einzusäen und zweimal jährlich zu 

mähen. 

5.5 Baumpflanzungen 

An den im Lageplan bezeichneten Stellen sind hochstämmige gebietsheimische Laub-

bäume mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm zu pflanzen, zu pflegen und bei 

Abgang zu ersetzen. 
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Bei Festsetzung des Standorts für Bäume ist dieser in der Regel punktuell genau an der 

im Plan bezeichneten Stelle zu pflanzen und zu unterhalten. Abweichungen bis zu 5 m 

sind zulässig. Die Artenliste im Anhang ist zu beachten. 

5.6 Oberflächenbefestigung 

Oberflächenbefestigung von Parkplätzen, Fuß- und Radwegen, Stellplätzen, Lagerplätzen 

(sofern durch Produktion und Lagerung keine Grundwassergefährdung zu befürchten ist) 

und nicht befahrbaren Grundstückszugängen sind mit wasserdurchlässigen Belägen aus-

zustatten. Der Unterbau ist auf den Belag abzustimmen.  

5.7 Straßenbeleuchtung 

Zum Schutz von nachtaktiven Insekten ist die Beleuchtung mit insektenschonenden Lam-

pen entsprechend dem aktuellen Stand der Technik auszustatten. Es sind Leuchten zu 

wählen, die kein Streulicht erzeugen. 

Im Freien befindliche Beleuchtungsanlagen sind auf das unbedingte Maß zu beschrän-

ken. Zahl und Standorte sollen gezielt ausgesucht werden. Auf Gewerbegrundstücken 

soll ein Dauerbetrieb vermieden werden. Ist er nicht vermeidbar, so sind ebenfalls insek-

tenschonende Beleuchtungen vorzusehen. 

5.8 Kleintiersichere Abdeckungen von Regenfallrohren, Lichtschächten etc.  

Zur Vermeidung der Tötung von Kleintieren sind Abdeckungen von Regenfallrohren, 

Lichtschächten etc. in geeigneter Maschenweite bzw. so auszuführen, dass eine Gefähr-

dung der Kleintiere ausgeschlossen werden kann. 

5.9 Glasfassaden 

Zum Schutz von Vögeln sollen große Glasscheiben, verglaste Fassadenflächen u.Ä. in Vo-

gelschutzglas ausgeführt werden. Alternative Maßnahmen, die eine vergleichbare Ver-

meidung von Vogelschlag erzielen, sind zulässig. 

5.10 Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen 

Unlackierte metallische Dacheindeckungen und Fassadenverkleidungen werden wegen 

der damit verbundenen Belastung des Wassers und des Bodens mit herausgelösten 

Schwermetallen nicht zugelassen. 

5.11 Extensive Dachbegrünung 

Alle Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden, sofern sie nicht aus brandschutz- 

oder sonstigen, sicherheitstechnischen Gründen unbegrünt bleiben müssen, sind mit ei-

nem basenreichen Substrat mit mindestens 20 cm Höhe anzudecken. 

Die Flächen sind mit einer Saatgutmischung (z.B. Dachbegrünung/Saatgut von Rieger-

Hofmann oder vergleichbar) einzusäen. Für die Einsaat ist Saatgut gesicherter Herkunft 

des Produktionsraums „7 Süddeutsches Berg- und Hügelland“, Ursprungsgebiet „11 Süd-

westdeutsches Bergland“ zu verwenden. 
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Die Dachbegrünung ist in den Baugesuchsunterlagen nachzuweisen. Die Flächen sind 

jährlich zu kontrollieren und bei Bedarf zu pflegen.  

Photovoltaikanlagen sind in aufgeständerter Bauweise zu montieren. 

6. Geh-, Fahr- und Leitungsrechte 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

6.1 Leitungsrecht für Gasleitung zugunsten der Stadtwerke Mosbach 

In der Schutzfläche (im Planteil als Leitungsrecht dargestellt) verzichtet der jeweilige  

Eigentümer darauf, Einrichtungen zu treffen, welche die Leitungen gefährden (z.B. Gra-

bungen, feststehende Bauwerke errichten und Bäume pflanzen) 

6.2 Leitungsrecht für Telekommunikationsleitung zugunsten der Telekom 

In der Schutzfläche (im Planteil als Leitungsrecht dargestellt) verzichtet der jeweilige  

Eigentümer darauf, Einrichtungen zu treffen, welche die Leitungen gefährden (z.B. Gra-

bungen, feststehende Bauwerke errichten und Bäume pflanzen) 

7. Bauliche und technische Vorkehrungen zur Vermeidung oder 

Minderung von schädlichen Umwelteinwirkungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

7.1 Aufenthalts- und Ruheräume 

Aufenthalts- und Ruheräume in den Gewerbebetrieben zuzuordnenden Wohnungen 

sind mit Schallschutzfenstern zu versehen, die im GE-Bereich ein Dämmmaß von mind. 

25 dB(A) = Klasse 1 und im GI-Bereich von mind. 30 dB(A) = Klasse 2 aufweisen müssen. 

8. Pflanzgebote und Pflanzbindungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebot: Bepflanzen von Baugrundstücken 

Je 1.000 m² angefangener Grundstücksfläche ist mindestens ein hochstämmiger, ge-

bietsheimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von mind. 16-18 cm in einer Pflanz-

fläche von mind. 10 m² anzupflanzen.   

Je 10 Stellplätzen ist ein hochstämmiger, gebietsheimischer Laubbaum mit einem 

Stammumfang von mind. 16-18 cm in einer Pflanzfläche von mind. 10 m² im Stellplatz-

bereich anzupflanzen.  

Die Baumpflanzungen in den Stellplatzflächen und die Baumpflanzungen nach der Fest-

setzung „Ausgleichsfläche auf Baugrundstücken <1>“ können den allgemeinen, auf die 

Bauflächen bezogenen Pflanzvorgaben angerechnet werden.  
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Die Bäume sind zu pflegen, zu erhalten und bei Abgang oder Verlust gleichartig zu er-

setzen.  

Die Artenliste im Anhang ist zu beachten. 

8.2 Pflanzbindung: Biotop „Feldhecken südöstlich Asbach“ 

Das gesetzlich geschützte Biotop „Feldhecken südöstlich Asbach“ (Nr. 166202250206) ist 

dauerhaft zu erhalten.  

Es gelten die Bestimmungen des § 30 BNatSchG und des § 33 NatSchG. 

II. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

1. Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO) 

1.1 Fassaden 

Zur Farbgebung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen dürfen nur farblich zu-

rückhaltende, gedeckte Farbtöne verwendet werden. Die Verwendung greller, glänzen-

der oder stark reflektierender Materialien und Farben sind mit Ausnahme von 

Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen unzulässig. 

1.2 Dachform 

Es werden nur begrünte Flach- und Pultdächer zugelassen. 

1.3 Dachneigung 

Die Dachneigung wird auf 0 bis 15° begrenzt.  

2. Werbeanlagen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO) 

2.1 Leuchtreklamen 

Sich bewegende Werbeanlagen sowie Lichtwerbungen mit Lauf-, Wechsel- und Blinklicht 

sind unzulässig. 

2.2 Werbeanlagen 

Werbeanlagen sind vorrangig an den Gebäudefassaden anzubringen, darüber hinaus 

sind sie nur innerhalb der Grundstückfläche zulässig. Eine Überschreitung der zulässigen 

Gebäudehöhe durch Werbeanlagen ist unzulässig. 
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3. Einfriedungen und Stützmauern 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO) 

3.1 Maße 

Tote Einfriedungen dürfen eine Höhe von 2,0 m nicht überschreiten.  

3.2 Begrünung 

Tote Einfriedungen am Außenrand der gewerblich nutzbaren Flächen sind zu begrünen. 

4. Niederspannungsfreileitungen 
(§ 74 Abs. 1 Nr. 5 LBO) 

Niederspannungsfreileitungen sind im Geltungsbereich unzulässig.  

III. HINWEISE 

1. Arten- und Naturschutz 

Die Vegetation der zu bebauenden Flächen und der Flächen der Erschließung ist im Vor-

feld von Baumaßnahmen in der Zeit von Oktober bis Februar komplett zu räumen und 

anschließend regelmäßig zu mähen, um Bodenbruten zu verhindern. Auf § 44 Bundesna-

turschutzgesetz wird verwiesen. 

Bei Bauarbeiten ist für einen ausreichenden Schutz der zu erhaltenden Vegetation Sorge 

zu tragen. Die DIN 18929 ist zu beachten. Bodenverdichtungen und Ablagerungen im 

Bereich der Kronentraufe sind zu vermeiden. 

Zum Schutz von Vögeln sollen große Glasscheiben und verglaste Fassadenflächen in  

Kathedralglas oder mattiertem Glas (z. B. sandgestrahlt) ausgeführt werden. 

Zur Sicherstellung einer artenreichen Entwicklung sollte jeglicher Einsatz von Pestiziden 

in den Ausgleichsflächen unterbleiben. 

Pflege von Wiesenflächen: 

Die Pflege sollte in Form einer zweischürigen Mahd oder einer Beweidung bei einer Be-

satzdichte von max. 3 GV/ha erfolgen. Bei Bedarf kann eine Phosphor-/Kali-Düngung er-

folgen. 

2. Vergrämung Feldlerche 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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3. Bodenfunde 

Beim Vollzug der Planung können bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind 

unverzüglich einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. 

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des 4. Werktags nach der Anzeige in 

unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer 

Verkürzung der Frist einverstanden ist (§ 20 DSchG). 

Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 

4. Altlasten 

Werden bei Erdarbeiten erdfremde Materialien bzw. verunreinigtes Aushubmaterial an-

getroffen, so ist dieser Aushub von unbelastetem Aushub zu trennen und gemäß § 3 Lan-

des-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) und den §§ 7 und 15 Kreislaufwirt-

schaftsgesetz zu verfahren. Die Gemeinde und das Landratsamt sind umgehend über Art 

und Ausmaß der Verunreinigung zu benachrichtigen. 

Bei erheblichem Ausmaß sind die Arbeiten bis zur Klärung des weiteren Vorgehens vor-

läufig zu unterbrechen. Bezüglich des Entsorgungsweges und der Formalitäten gibt der 

zuständige Abfallentsorger Auskunft. 

5. Bodenschutz 

Auf die Pflicht zur Beachtung der Bestimmungen des Bundesbodenschutzgesetzes 

(BBodSchG) und der bodenschutzrechtlichen Regelungen (BBodSchV) wird hingewiesen. 

Mutterboden, der beim Bau anfällt, ist gesondert von tieferen Bodenschichten auszuhe-

ben und zu lagern. Er ist in kulturfähigem, biologisch-aktivem Zustand zu erhalten und 

zur Rekultivierung und Bodenverbesserung zu verwenden (siehe auch § 202 BauGB). 

Als Zwischenlager sind Mieten vorzusehen, die den Erhalt der Bodenfunktionen nach § 1 

BBodSchG gewährleisten (z.B. Miete: Schütthöhe bei feinkörnigem Boden mit Pflanzen-

resten max. 1,5 m, bei sandigem Boden mit wenig Pflanzenresten max. 2,5 m, Schutz vor 

Vernässung und Staunässe etc.). 

Entsprechendes gilt für Arbeitsbereiche, Lagerflächen und Flächen der Baustelleneinrich-

tung. Bodenverdichtungen sind zu vermeiden, um die natürliche Bodenstruktur vor er-

heblichen und nachhaltigen Veränderungen zu schützen. Entstandene Boden-

verdichtungen sind nach Abschluss der Bautätigkeit aufzulockern. 

6. Grundwasserfreilegung 

Maßnahmen, bei denen aufgrund der Tiefe des Eingriffs in den Untergrund mit Grund-

wasserfreilegungen gerechnet werden muss, sind dem Landratsamt als Untere Wasser-

behörde rechtzeitig vor Ausführung anzuzeigen. 
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Wird im Zuge von Baumaßnahmen unerwartet Grundwasser erschlossen, so sind die Ar-

beiten, die zur Erschließung geführt haben, unverzüglich einzustellen und die Untere 

Wasserbehörde ist zu benachrichtigen (§ 43 Abs. 6 WG). 

Verunreinigungen bzw. Belastungen des Grundwassers können auch im überplanten Be-

reich grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. 

Eine ständige Grundwasserableitung in die Kanalisation oder in ein Oberflächengewässer 

ist unzulässig. 

7. Baugrunduntersuchung 

Es werden objektbezogene Baugrunduntersuchungen nach DIN EN 1997-2 bzw. 

DIN 4020 empfohlen. 

8. Einfriedungen 

Bei der Herstellung von Einfriedungen sind die Regelungen des Nachbarrechtsgesetzes 

Baden-Württemberg (NRG) zu beachten. 
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IV. ARTEN- UND SORTENLISTEN 

Artenliste 1: Verwendung gebietsheimischer Gehölze für An-

pflanzungen 
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Artenliste 2: Sortenliste für Baumpflanzungen im Stellplatz- und 

Straßenbereich 

 

Artenliste 3: Obstbaumsorten 

 

Saatgutmischungen 

Für Ansaaten gelten folgende Vorgaben: 
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